
 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung  

für ein Gesetz zu dem Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 14. September 2015 den nachstehenden, durch 
Kabinettsbeschluss vom 14. September 2015 gebilligten und festgestellten Gesetzentwurf dem 
Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetzentwurf wird vor dem Landtag von der Hessi-
schen Staatskanzlei vertreten.  
 
 
 
A. Problem  

 Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 18. Juni 2015 den 
Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Dieser Staatsvertrag ändert 
im Schwerpunkt den ZDF-Staatsvertrag sowie den Rundfunkstaatsvertrag. Der Staatsver-
trag bedarf der Zustimmung der Landesparlamente. 

 Zudem bedarf es nach dem Staatsvertrag einer landesgesetzlichen Regelung, nach der ein 
Vertreter aus dem dem Land Hessen zugeordneten gesellschaftlichen Bereich "Migran-
ten" entsandt wird. 

  
B. Lösung 

 Mit dem Gesetzentwurf soll die Zustimmung des Landtags zu dem Siebzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag eingeholt werden. Zudem soll mit dem Gesetzentwurf eine 
Regelung getroffen werden, nach der ein Vertreter aus dem dem Land Hessen zugeord-
neten gesellschaftlichen Bereich "Migranten" entsandt wird. 

  
C. Befristung 

 Eine Befristung des Zustimmungsgesetzes kommt nicht in Betracht. Der Staatsvertrag 
enthält selbst keine Befristung und kann daher nur in Kraft treten, wenn alle Vertrags-
partner unbedingt und unbefristet zustimmen. 

 
D. Alternativen 

 Keine. 
  
E. Finanzielle Auswirkungen 

 1.  Auswirkungen auf die Liquiditäts- oder Ergebnisrechnung 
 
  Keine. 
 
 2. Auswirkungen auf die Vermögensrechnung 
 
  Keine. 
 

3. Berücksichtigung der mehrjährigen Finanzplanung 
 
  Keine. 
 

4. Auswirkungen für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände 
 
  Keine. 
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F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancengleichheit von Frauen 
und Männern 

 Die Neuregelung des ZDF-Staatsvertrages sieht vor, dass bei einem Wechsel der in den 
Fernsehrat entsandten Person einem männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen 
Mitglied ein Mann nachfolgen muss und bei zwei zu besetzenden Sitzen durch einen Ver-
band oder eine Organisation je eine Frau und ein Mann zu entsenden sind (§ 21 Abs. 4 
Satz 2 und 3 ZDF-Staatsvertrag n.F.). Von den in den Verwaltungsrat des ZDF berufenen 
und gewählten Mitgliedern sollen auf Frauen und Männer jeweils 50 % entfallen (§ 24 
Abs. 5 ZDF-Staatsvertrag n.F.). 

  
G. Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

 Nach der Neuregelung des ZDF-Staatsvertrages ist vorgesehen, dass ein Vertreter aus 
dem Bereich "Inklusive Gesellschaft" in den Fernsehrat entsandt wird (§ 21 Abs. 1 Satz 
1 Buchst. q Doppelbuchst. kk ZDF-Staatsvertrag n.F.). 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

 
Gesetz 

zu dem Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 

Vom 
 
 

§ 1 
 
Dem am 18. Juni 2015 unterzeichneten Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zuge-
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffentlicht. 
 

§ 2 
 
Der Siebzehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag tritt nach seinem Art. 3 Abs. 2 Satz 1 am 1. 
Januar 2016 in Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem Art. 3 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos 
werden, ist dies im Gesetz- und Verordnungsblatt bekanntzugeben. 
 

§ 3 
 
Die Vertreterin oder der Vertreter aus dem Bereich "Migranten" nach § 21 Abs. 1 Satz 1 
Buchst. q Doppelbuchst. gg des ZDF-Staatsvertrages in der Fassung vom 28. Juli 2009 (GVBl. 
I S. 334), zuletzt geändert durch Art. 1 des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 
18. Juni 2015 [einsetzen: Fundstelle dieses Gesetzes], wird in der ersten Amtsperiode nach In-
krafttreten des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages von der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Immigrantenverbände in der Bundesrepublik Deutschland e.V. in den Fernsehrat ent-
sandt. 
 

§ 4 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 
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I. Begründung des Gesetzentwurfs  
 
Zu § 1 
 
Der Siebzehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag bedarf nach Art. 103 Abs. 2 der Verfassung 
des Landes Hessen der Zustimmung des Landtags. 
 
Zu § 2 
 
Sofern bis zum 31. Dezember 2015 alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt werden, treten die Vorschriften des Sieb-
zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages nach seinem Art. 3 Abs. 2 Satz 1 am 1. Januar 2016 
in Kraft. Kommt eine Hinterlegung der Ratifikationsurkunden nicht zustande, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos. Dies ist im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen. 
 
Zu § 3 
 
Nach der für den Fernsehrat maßgeblichen Vorschrift des § 21 Abs. 1 Satz 2 ZDF-Staatsvertrag 
i.d.F. des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages werden die näheren Einzelheiten zur 
Entsendung der Vertreter der gesellschaftlichen Bereiche nach Satz 1 Buchst. q dieser Vor-
schrift durch Landesgesetz geregelt. Dem Land Hessen wird nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. q 
Doppelbuchst. gg ZDF-Staatsvertrag i.d.F. des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
der gesellschaftliche Bereich "Migranten" zugeordnet. Entsprechend der angeführten staatsver-
traglichen Vorgabe wird mit § 3 des Zustimmungsgesetzes landesgesetzlich geregelt, welcher 
Organisation die Berechtigung für die Entsendung eines Vertreters aus dem Bereich "Migran-
ten" zustehen und welches Verfahren hierfür zugrunde gelegt werden soll. 
 
Im Unterschied zu der vor Inkrafttreten des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages gel-
tenden Regelung (§ 21 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Buchst. r ZDF-Staatsvertrag), die das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Urteil vom 25. März 2014 als verfassungswidrig angesehen hat, wer-
den die Vertreter der gesellschaftlichen Bereiche nun von den Organisationen unmittelbar ent-
sandt und nicht mehr von den Ministerpräsidenten der Länder berufen. Die einzelnen Länder 
haben insoweit lediglich die Benennung der Organisation und das Verfahren zur Entsendung der 
Vertreter aus den den jeweiligen Ländern zugeordneten gesellschaftlichen Bereichen zu regeln. 
Welche Verfahrensregelungen insoweit in Betracht kommen, wird in der Begründung zu Art. 1 
Nr. 16 des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages näher erläutert. Hiernach liegt der 
Regelung des § 3 die Verfahrensoption zugrunde, nach der das jeweilige Land eine Organisation 
als entsendungsberechtigt festlegt. Eine Prüfung auf der Grundlage der von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration herausgegebenen Übersicht "Mi-
granten(dach)organisationen in Deutschland" hat zu dem Ergebnis geführt, dass für die gesetzli-
che Benennung eine - in Hessen verankerte und nicht an eine Nationalität gebundene - Migran-
tenorganisation in Betracht kommt. Hierbei handelt es sich um die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Immigrantenverbände in der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
 
Um der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts Rechnung zu tragen, einer Versteinerung des 
Gremiums entgegenzuwirken, beschränkt sich die Regelung des § 3 auf die erste (neue) Amts-
periode des Fernsehrates nach Inkrafttreten des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages. 
Damit wird für die hierauf folgende Amtsperiode ein Wechsel der landesgesetzlich zu benen-
nenden Migrantenorganisation ermöglicht. Der Landesgesetzgeber hat dann eine neue Regelung 
zu treffen. 
 
Zu § 4 
 
§ 4 regelt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes. 
 
 
II. Begründung des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
 
Siehe Anlage. 
 
 
Wiesbaden, 14. September 2015 

Der Hessische Ministerpräsident 
Bouffier 

 
 
 
 
Anlagen: 

Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag  
und Begründung 
 
 



Siebzehnter Staatsvertrag

zu r Änderu n g ru ndfu n krec htl icher Staatsverträ ge

(S iebzeh nter Ru n dfu n kä nde ru n gsstaatsvertra g )

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nord rhein-Westfalen,

das Land Rheinland -Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag



-2-

Artikel 1

Änderu ng des ZDF-staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991 , zuletzt geändert durch den Fünfzehn-

ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, wird wie folgt

geändert:

1. Das lnhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) $ 2 wird wie folgt neu gefasst:

,,$ 2 Angebote des,Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)'"

b) Der Zweite Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:

,,11. Abschnitt
Vorschriften für die Angebote des 'Zweiten Deutschen Fernsehens

(zDFl"'.

c) $ 5 wird wie folgt neu gefasst:

,,$ 5 Gestaltung der Angebote"

d) $ 8 wird wie folgt neu gefasst:

,,$ 8 Unzulässige Angebote, Jugendschutz"

e) Es wird folgender neuer $ 19a eingefügt

,,$ 19a Allgemeine Bestimmungen"

Ð Es wird folgender neuer $ 34 angefügt:

,,S 34 Übergangsbestimmungen"

2. $ 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

,rs 2

Angebote des,Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)' "

b) ln Absatz 1 werden nach dem Wort ,,Fernsehprogramme" die Wörter ,,und

bietet Telemedien" eingefügt und nach dem Wort,,Rundfunkstaatsvertrages"

wird das Wort,,an" angefügt.
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c) Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen

d) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absalz 2 und nach dem Wort

,,Fernsehvollprogramm" werden die Wörter,,,Zweites Deutsches Fernsehen

(ZDF)'" eingefügt.

3. Die Überschrift des Zweiten Abschnittes wird wie folgt neu gefasst:

,,11. Abschnitt
Vorschriften für die Angebote des ,Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)' "

4. $ 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

,,$ 5 Gestaltung der Angebote"

b) ln Absatz 1 Satz 1 wird das Wort,,Sendungen" durch das Wort,,Angeboten"

ersetzt und die Wörter,,den Fernsehteilnehmern in Deutschland" werden ge-

strichen.

c) ln Absatz 1 Satz 2 wird das Wort ,,Sendungen" durch das Wort ,,Angebote"

ersetzt.

d) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst:

,,(2) Das ZDF hat in seinen Angeboten die Würde des Menschen zu achten

und zu schützen. Es soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit

und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stär-

ken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu

achten.

(3) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die kulturelle Vielfalt

Deutschlands sind angemessen in den Angeboten des ZDF darzustellen.

Die Angebote sollen dabei auch die Zusammengehörigkeit im vereinten

Deutschland fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen lntegration in Frie-

den und Freiheit und der Verständigung unter den Völkern dienen und auf

ein d iskrim inieru ngsfreies Miteinander hinwirken."
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5. $ 6 wird wie folgt neu gefasst:

,rs 6

Berichterstattung

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages zu Berichterstattung, lnformati-

onssendungen und Meinungsumfragen finden Anwendung."

6. S 7 wird wie folgt neu gefasst:

,rs 7

Ku rzberichterstattu n g

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages zur Kurzberichterstattung im

Fernsehen finden Anwendung."

7. Die Überschrift von $ 8 wird wie folgt neu gefasst:

,,$ I Unzulässige Angebote, Jugendschutz"

8. S 9 wird wie folgt geändert:

a) ln Absatz 1 werden die Wörter,,durch Fernsehen" gestrichen und die Wörter

,,vom ZDF in einer Sendung" werden durch die Wörter,,im Angebot des ZDF"

ersetzt.

b) ln Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter,,die beanstandete Sendung" durch die

Wörter,,das beanstandete Angebot" ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

,,(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb des gleichen Ange-

botes verbreitet werden, in welchem die beanstandete Tatsachenbehaup-

tung erfolgt ist. Die Verbreitung edolgt ohne Einschaltungen und Weglas-

sungen. Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung muss sich auf

tatsächliche Angaben beschränken. lm Fernsehen muss díe Gegendarstel-

lung innerhalb des gleichen Programms und der gleichen Programmsparte

wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit

oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer Sendezeit verbreitet werden, die

der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist."

9. ln $ 10 werden nach dem Wort,,Sendezeit" die Wörter,,im Fernsehvollprogramm

,Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)' " eingefügt.
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10. S 1 1 wird wie folgt geändert:

a) ln Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort ,,Sendezeit" die

Wörter ,,im Fernsehvollprogramm ,Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)' "

eingefügt.

b) tn Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort ,,Sendezeiten" die Wörter ,,im

Fernsehvollprogramm,Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)' " eingefügt.

11. S 12wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

,,Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder zugelassen hat oder An-

gebote in Telemedien zur Nutzung bereitstellt, trägt für den jeweiligen lnhalt

und die jeweilige Gestaltung nach Maßgabe der Vorschriften des Grundge-

setzes, der allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses

Staatsvertrages d ie Verantwortu ng."

b) ln Absatz 3 werden nach dem Wort ,,Beitrages" die Wörter,,oder Angebots-

teiles" eingefügt.

12. ln $ 13 wird das Wort ,,Sendungen" durch das Wort ,,Angebote" erse2t

13. S 14 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 und die Wörter,,Fernsehtext

vera nstaltet" werden d u rch d ie Wörter,,Telemed ien anbietet" ersetzt.

b) Der bisherige Absatz 2 wird der neue Absatz 3 und wie folgt geändert:

aa) ln Satz 1 wird das Wort ,,schriftlich" gestrichen und die Verweisung

,,nach Absatz l" durch die Ven¡ueisung ,,nach den Absätzen l und 2" er-

setzt.

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

,,Die Glaubhaftmachung in Textform ist ausreichend."

14. S 15 wird wie folgt geändert:

a) ln Absatz 1 werden die Wörter ,,zum Programm" durch die Wörter ,,zu den

Angeboten" ersetzt.

b) ln Absatz 2 wird folgender neuer Salz2 eingefügt:
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,,Wird die Programmbeschwerde in Textform eingelegt, so genügt auch für

deren Bescheidung Textform."

c) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3

15. Es wird folgender neuer $ 19a eingefügt:

,,$ 1ga

Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitglieder des Fernsehrates und des Ven¡ualtungsrates sind Sachwalter

der lnteressen der Allgemeinheit. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. Sie

dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen lnteressen haben, die geeignet sind,

die Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des Fernsehrates oder des Verwal-

tungsrates zu gefährden (lnteressenkollision).

(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Fernsehrat und im Venrualtungsrat ist

ausgeschlossen. Ein Mitglied kann dem Fernsehrat und dem Venrualtungsrat zu-

sammen insgesamt in höchstens drei Amtsperioden angehören.

(3) Dem Fernsehrat und dem Ven¡raltungsrat dürfen nicht angehören

1. Mitglieder des Europäischen Parlamentes, des Deutschen Bundestages

oder eines Landesparlamentes,

2. Mitglieder der Europäischen Kommission, der Bundesregierung oder der

Regierung eines deutschen Landes,

3. hauptamtliche kommunaleWahlbeamte,

4. Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden kön-

nen,

5. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungsebene,

6. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach $ 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteienge-

setzes auf Bundes- oder Landesebene; die alleinige Mitgliedschaft in einem

Parteischiedsgericht gemäß $ 14 des Parteiengesetzes steht einer Mitglied-

schaft im Fernsehrat und Venrualtungsrat nicht entgegen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Fernsehrates nach $ 21 Abs.

1 Satz 1 Buchst. a), b) und c) sowie die Mitglieder des Venrualtungsrates nach $

24 Abs.1 Buchst. a).

(4) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat dürfen ferner nicht angehören

1. Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Personen des ZDF,

2. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu einem Unterneh-

men nach $ 3 Satz 2 oder zu einem mit diesem verbundenen Unternehmen

(S 15 des Aktiengesetzes) stehen,
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3. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines anderen öffentlich-

rechtlichen Rundfunkveranstalters angehören oder in einem Arbeits- oder

Dienstverhältnis oder in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zu diesem

oder zu einem mit diesem verbundenen Unternehmen (S 15 des Aktienge-

setzes) stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten oder den Aufsichtsorganen

oder Gremien eines privaten Rundfunkveranstalters oder einem mit diesem

verbundenen Unternehmen (S 15 des Aktiengesetzes) angehören oder in

einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu diesen stehen,

5. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer Landesmedienan-

stalt angehören oder Organen, derer sich eine Landesmedienanstalt zur Er-

füllung ihrer Aufgaben bedient, oder die zu diesen Organen oder einer Lan-

desmedienanstalt in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen.

(5) Der in Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 genannte Personenkreis kann frühes-

tens 1B Monate nach dem Ausscheiden aus der dort genannten Funktion als

Mitglied in den Fernsehrat oder Venryaltungsrat entsandt oder gewählt werden.

Für den in Absatz 3 Satz 1 genannten Personenkreis gilt Absatz 3 Satz 2 ent-

sprechend.

(6) Die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates haben Anspruch

auf eine Aufi¡randsentschädigung, Sitzungsgelder und Ersatz von Reisekosten

mit Ausnahme des Tagegeldes. Das Nähere regelt die Satzung. Aufwandsent-

schädigungen und Sitzungsgelder sind der Höhe nach zu veröffentlichen."

16. S 21wird wie folgt geändert:

a) Absatz '1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zahl,,siebenundsiebzig" wird durch die Zahl ,,sechzig" ersetzt

bb) ln Buchstabe b wird die Zahl,,drei" durch die Zahl ,,zwei" ersetzt.

cc) Buchstabe c wird wie folgt neu gefasst

,,c) einem Vertreter des Deutschen Landkreistages und im Wechsel

nach jeder Amtsperiode einem Vertreter des Deutschen Städtetages

oder des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,".

dd) Buchstabe d wird wie folgt neu gefasst

,,d) zwei Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland,"
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ee) Buchstabe e wird wie folgt neu gefasst

,,e) zwei Vertretern der Katholischen Kirche in Deutschland,"

ff,) Buchstabe f wird wie folgt neu gefasst:

,,f) einem Vertreter des Zentralrates der Juden in Deutschland,"

gg) ln Buchstabe g wird nach den Wörtern ,,Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft" die Angabe ,,.e.V." gestrichen und es werden die Wörter

,,Deutschen Beamtenbundes" durch die Wörter ,,dbb Beamtenbundes

und Tarifunion" ersetzt.

hh) Buchstabe h wird wie folgt neu gefasst:

,,h) je einem Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände, des Deutschen lndustrie- und Handelskammertages e.V.,

des Zentralausschusses der Deutschen Landwirtschaft und des Zen-

tralverbandes des Deutschen Handwerks e.V.,".

ii) ln Buchstabe i werden die Wörter ,,zwei Vedretern" durch die Wörter

,,einem Vertreter" ersetzt und nach den Wörtern ,,Bundesverbandes

Deutscher Zeitungsverleger" wird die Angabe ,e.V." eingefügt.

jj) Buchstabe j wird wie folgt neu gefasst:

,,j) einem Vertreter des Deutschen Journalisten-Verbandes e.V.,"

kk) ln Buchstabe k werden die Wörter ,,des Diakonischen Werkes der

Evangelischen Kirche in Deutschland" durch die Wörter ,,der Diakonie

Deutschland, Evangelischer Bundesverband des Evangelischen Wer-

kes für Diakonie und Entwicklung e. V." ersetzt und nach den Wörtern

,,Deutschen Roten Kreuzes" wird die Angabe ue.V." eingefügt.

ll) Der bisherige Buchstabe lwird gestrichen.

mm)Die bisherigen Buchstaben m bis q werden die neuen Buchstaben I bis

p.

nn) lm neuen Buchstaben n wird nach den Wörtern ,,Naturschutzbundes

Deutschland" die Angabe ,e.V." eingefttgt.
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oo) lm neuen Buchstaben o werden nach den Wörtern ,,Bundes der Vertrie-

benen" das Zeichofi ,- " sowie die Wörter,,Vereinigte Landsmannschaf-

ten und Landesverbände e.V." eingefügt.

pp) lm neuen Buchstaben p wird nach den Wörtern ,,Vereinigung der Opfer

des Stalinismus" die Angabe ,,e.V." eingefügt.

qq) Es wird folgender neuer Buchstabe q angefügt:

,,q) 16 Vertretern aus folgenden den Ländern zugeordneten Bereichen:

aa) einem Vertreter aus dem Bereich ,Verbraucherschutz' aus dem

Land Baden-Württemberg,

bb) einem Vertreter aus dem Bereich ,Digitales' aus dem Freistaat Bay-

grn,

cc) einem Vertreter aus dem Bereich ,lnternet' aus dem Land Berlin,

dd) einem Vertreter aus dem Bereich ,Senioren, Familie, Frauen und

Jugend'aus dem Land Brandenburg,

ee) einem Vertreter aus dem Bereich ,Wissenschaft und Forschung' aus

der Freien Hansestadt Bremen,

f[) einem Vertreter aus dem Bereich ,Musik' aus der Freien und Hanse-

stadt Hamburg,

gg) einem Vertreter aus dem Bereich ,Migranten' aus dem Land Hes-

sen,

hh) einem Vertreter aus dem Bereich ,Bürgerschaftliches Engagement'

aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern,

ii) einem Vertreter aus dem Bereich ,Muslime' aus dem Land Nieder-

sachsen,

jj) einem Vertreter aus dem Bereich ,Medienwirtschaft und Film' aus

dem Land Nordrhein-Westfalen,

kk) einem Vertreter aus dem Bereich ,lnklusive Gesellschaft' aus dem

Land Rheinland-Pfalz,
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ll) einem Vertreter aus dem Bereich ,Kunst und Kultur' aus dem Saar-

land,

mm) einem Vertreter aus dem Bereich ,Ehrenamtlicher Zivil- und Kata-

strophenschutz' aus dem Freistaat Sachsen,

nn) einem Vertreter aus dem Bereich ,Heimat und Brauchtum' aus dem

Land Sachsen-Anhalt,

oo) einem Vertreter aus dem Bereich ,Regional- und Minderheitenspra-

chen'aus dem Land Schleswig-Holstein und

pp) einem Vertreter aus dem Bereich ,LSBTTIQ (Lesbische, Schwule,

Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, lntersexuelle und Queere

Menschen)' aus dem Freistaat Thüringen."

rr) Buchstabe r wird gestrichen

ss) Es wird folgender neuer Satz2 angefügt

,,Die näheren Einzelheiten zur Entsendung der Vertreter nach Satz 1

Buchst. q) werden durch Landesgesetz geregelt."

b) ln Absatz 2 wird vor dem Wort,,Mitglieder" die Angabe ,,Bis zu drei" eingefügt

und das Wort,,Personalrats" wird durch das Wort,,Personalrates" ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

,,(3) Die Verbände und Organisationen nach Absalz 1 Salz 1 Buchst. c) bis

p) entsenden die Vertreter. Die Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. q)

werden von den aufgrund von Landesgesetz zu bestimmenden Verbänden

und Organisationen entsandt. Solange und soweit von dem Entsendungs-

recht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich die Zahl der Mitglieder

entsprechend."

d) Absätze 4 bis 9 werden durch die folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt

,,(4) Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen und Männer angemes-

sen zu berücksichtigen. Sofern ein neues Mitglied entsandt wird, muss ei-

nem männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied ein Mann

nachfolgen. Sofern eine Organisation oder ein Verband zwei Vertreter ent-

sendet, sind je eine Frau und ein Mann zu entsenden."
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,,(5) Der amtierende Vorsitzende des Fernsehrates stellt zu Beginn der

Amtsperiode die nach diesem Staatsvertrag ordnungsgemäße Entsendung

fest und gibt die Feststellungen dem Fernsehrat bekannt. Die entsendenden

Stellen haben alle Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der Vorausset-

zungen von Absatz 4,6 und $ 19a Abs. 3 bis 5 erforderlich sind. Weitere

Einzelheiten des Verfahrens über die Entsendung und Abberufung regelt die

Satzung. Díe Satzung bedarf insofern der Genehmigung durch die rechts-

aufsichtsführende Landesregieru ng."

e) Der bisherige Absatz 10 wird der neue Absatz 6 und wird wie folgt geändert:

aa) Satz2 wird gestrichen.

bb) Der bisherige Satz 3 wird der neue Salz2 und das Wort ,,Berufung" wird

durch das Wort,,Entsendung" ersetzt.

cc) Es werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt:

,,Die Mitgliedschaft im Fernsehrat erlischt durch

1. Niederlegung des Amtes,

2. Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen

oder öffentliche Amter zu bekleiden,

3. Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Voraussetzungen der

rechtlichen Betreuung nach $ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4. Eintritt des Todes,

5. Eintritt eines der in $ 19a Abs. 3 und 4 genannten Ausschlussgründe,

6. Eintritt einer lnteressenkollision nach $ 19a Abs. 1 Satz 3 oder

7. Abberufung aus wichtigem Grund durch die entsendungsberechtigte

Stelle; ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied

aus der entsendungsberechtigten Stelle ausgeschieden ist.

Das Vorliegen der Erlöschensgrunde nach Satz 3 Nr. 1 bis 5 gibt der

Vorsitzende des Fernsehrates dem Fernsehrat bekannt. Über das Erlö-

schen der Mitgliedschaft in den Fällen von Satz 3 Nr. 6 und 7 entschei-

det der Fernsehrat. Bis zur Entscheidung nach Satz 5 behält das betrof-

fene Mitglied seine Rechte und Pflichten, es sei denn, der Fernsehrat

beschließt mit einer Mehrheit von sieben Zwölfteln seiner gesetzlichen

Mitglieder, dass der Betroffene bis zur Entscheidung nicht an den Arbei-

ten des Fernsehrates teilnehmen kann. Von der Beratung und Be-

schlussfassung im Verfahren nach Satz 5 ist das betroffene Mitglied

ausgeschlossen."
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0 Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

,,(7) Die Regelungen zut Zusammensetzung des Fernsehrates gemäß Ab-

satz 1 sollen jeweils nach Ablauf von zwei Amtsperioden durch die Länder

überprüft werden."

17. S 22wird wie folgt geändert

a) ln Absatz 1 wird Satz 3 gestrichen.

b) ln Absatz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 angefügt:

,,Der Anteil der Mitglieder nach $ 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) bis c) darf in

den Ausschüssen des Fernsehrates ein Drittel der Mitglieder nicht überstei-

gen. Entsprechendes gilt bei der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter

des Fernsehrates und seiner Ausschüsse."

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt

,,(5) Die Sitzungen des Fernsehrates sind öffentlich. ln begründeten Aus-

nahmefällen kann der Fernsehrat den Ausschluss der Öffentlichkeit be-

schließen. Personalangelegenheiten, die aus Gründen des Persönlichkeits-

schutzes vertraulich sind, und Angelegenheiten, in welchen die Offenlegung

von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Dritter unvermeidlich ist, sind

stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln. Die Sitzungen der

nach Absalz 2 Satz 2 gebildeten Ausschüsse finden grundsätzlich nicht-

öffentlich statt.

(6) Die Zusammensetzung des Fernsehrates sowie seiner Ausschüsse nach

Absatz 2 Satz 2 sind zu veröffentlichen. Die Tagesordnungen der Sitzungen

des Fernsehrates und seiner Ausschüsse sind spätestens eine Woche vor

den Sitzungen, die Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sitzungen zu

veröffentlichen. lm Anschluss an die Sitzungen des Fernsehrates sind

Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Fern-

sehrates sowie seiner vorberatenden Ausschüsse zu veröffentlichen. Die

Veröffentlichung hat unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nissen sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten des ZDF zu er-

folgen. Berechtigte lnteressen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wah-

ren. Eine Veröffentlichung in elektronischer Form im lnternetauftritt des ZDF

ist ausreichend. Das Nähere regelt die Satzung."

18. S 24 wird wie folgt geändert
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zahl ,,vierzehn" wird durch die Zahl ,,zwölf" ersetzt.

bb) Buchstabe a wird wie folgt neu gefasst:

,,a) vier Vertretern der Länder, die von den Ministerpräsidenten gemein-

sam berufen werden; die Ministerpräsidenten werden sich bemühen,

die Berufungen einmütig vorzunehmen;".

cc) ln Buchstabe b wird der Satzteil ,,diese dürfen weder einer Regierung

noch einer gesetzgebenden Körperschaft angehören;" gestrichen und

der Satzteil ,,wählbar sind auch die Mitglieder des Fernsehrates" wird

durch den Satzteil ,,nicht wählbar sind die Mitglieder des Fernsehrates

nach $ 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) bis c)" ersetzt.

dd) Buchstabe c wird gestrichen.

b) Absatz 2wird wie folgt neu gefasst

,,(2) Bis zu drei Mitglieder des Personalrates nehmen an den Sitzungen des

Ven¡ualtungsrates teil und können zu Personalangelegenheiten gehört wer-

den."

c) ln Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung auf ,,$ 21 Abs. 10 Satz 2 und 3"

durch die Venveisung auf ,,$ 21 Abs. 6 Satz 2bis7" ersetzt.

d) Absätze 4 und 5 werden wie folgt neu gefasst:

,,(4) S 21 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend

(5) Von den nach Absatz '1 berufenen und gewählten Mitgliedern sollen auf

Frauen und Männer jeweils fünfzig vom Hundert entfallen."

19. S 25 wird wie folgt geändert

a) Absatz 1 wird wie folgt geändeÉ:

aa) Satz2 wird wie folgt neu gefasst:

,,Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch die Bildung von Aus-

schüssen vorgesehen werden kann."

bb) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 angefügt
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,,Der Anteil der Mitglieder nach $ 24 Abs. 1 Buchst. a) darf in den Aus-

schüssen des Verwaltungsrates ein Drittel der Mitglieder nicht überstei-

gen. Entsprechendes gilt bei der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertre-

ter des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse."

b) ln Absatz 2 Salz 3 wird die Angabe ,,drei Fünfteln" durch die Angabe ,,sieben

Zwölfteln" ersetzt.

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt

,,(5) Die Sitzungen des Ven¡ualtungsrates und seiner Ausschüsse finden

grundsätzlich nichtöffentlich statt.

(6) S 22 Abs. 6 gilt entsprechend. lm Falle einer Zustimmung des Verwal-

tungsrates zum Abschluss von Anstellungsverträgen mit außertariflichen

Angestellten nach $ 28 Nr. 6 enthält die Veröffentlichung der Zusammenfas-

sung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Ven¡ualtungsrates

auch die Darstellung der jährlichen Vergütungen sowie etwaiger vertraglich

vereinbarter Zusalzleistungen unter Namensnennung. Entsprechendes gilt

für Verträge mit freien Mitarbeitern, die der Zustimmung des Venryaltungsra-

tes bedürfen."

20. ln $ 30a werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt

,,(5) Das ZDF veröffentlicht die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten

Bezüge des lntendanten und der Direktoren unter Namensnennung im Ge-

schäftsbericht. Satz 1 gilt insbesondere auch für:

1. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer vorzeitigen

Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind,

2. Leistungen, díe den genannten Personen für den Fall der regulären Be-

endigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Ban¡uert sowie

den vom ZDF während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder

zu rückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Anderungen dieser Zusagen,

4. Leistungen, die einer der betroffenen Personen, die ihre Tätigkeit im

Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zu-

gesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten bei Tochter-

und Beteiligungsgesellschaften des ZDF gewährt worden sind, und

6. Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche Nebentätigkei-

ten gewährt worden sind; dies gilt nicht, wenn die Höhe der jeweils ver-
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einbarten Einkünfte den Betrag von 1.000 Euro monatlich nicht über-

steigt.

(6) Die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstellung der außer- und

übertariflichen Vereinbarungen sind zu veröffentlichen."

21. ln $ 33 Absatzl Satz 3 wird das Datum,,31. Dezember2003" durch das Datum

,,31. Dezember 2017" ersetzt.

22. Es wird folgender neuer $ 34 angefügt:

,,S 34 Übergangsbestimmungen

(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder des

Fernsehrates, des Ven¡valtungsrates und ihrer Ausschüsse bleiben vom ln-

krafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrages bis zum Ablauf der

am 1. Januar 2016 laufenden Amtsperioden von Fernsehrat, Venrualtungsrat

und ihren Ausschüssen unberührt.

(2) Die am 1. Januar 2016 laufenden Amtsperioden des Fernsehrates und des

Verwaltungsrates gelten als erste im Sinne von $ 19a Abs. 2 Satz 2.

(3) Der Vertreter nach $ 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c), 2. Halbsatz wird in der ers-

ten Amtsperiode nach lnkrafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertra-

ges vom Deutschen Städtetag entsandt."

Artikel 2

Änderu ng des Ru ndfu nkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den Fünf-

zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, wird wie

folgt geändert:

1. $ 1 wird wie folgt geändert

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst

,,(3) Für Fernsehveranstalter gelten dieser Staatsvertrag und die landesrechtli-

chen Vorschriften, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland niedergelassen

sind. Ein Fernsehveranstalter gilt als in der Bundesrepublik Deutschland nieder-

gelassen, wenn
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1. die Hauptveruualtung in Deutschland liegt und die redaktionellen Entscheidun-

gen über das Programm dort getroffen werden,

2. die Hauptvenrualtung in Deutschland liegt und die Entscheidungen über das

Programm in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union getroffen

werden, jedoch

a) ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Programms betrauten

Personals in Deutschland tätig ist oder

b) ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Programms betrauten

Personals sowohl in Deutschland als auch dem anderen Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union tätig ist oder

c) ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Programms betrauten

Personals weder in Deutschland noch dem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union tätig ist, aber der Fernsehveranstalter in Deutschland zuerst seine

Tätigkeit begann und eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirt-

schaft Deutschlands fortbesteht, oder

3. die Hauptvenrualtung in Deutschland liegt und die redaktionellen Entschei-

dungen über das Programm in einem Drittstaat getroffen werden oder umgekehÉ

und vorausgesetzt, ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Pro-

gramms betrauten Personals ist in Deutschland tätig."

b) Es werden folgende neue Absätze 4 und 5 eingefügt:

,,(4) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund der Niederlassung

der Rechtshoheit Deutschlands oder eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-

schen Union unterliegen, gelten dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen

Vorschriften auch, wenn sie

1. eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene Satelliten-Bodenstation für

die Aufi¡rärtsstrecke nutzen oder

2. zwar keine in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegene Satelli-

ten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke nutzen, aber eine der Bundesrepublik

Deutschland zugewiesene Übertragungskapazität eines Satelliten nutzen. Liegt

keines dieser beiden Kriterien vor, gelten dieser Staatsvertrag und die landes-

rechtlichen Vorschriften auch für Fernsehveranstalter, wenn sie in Deutschland

gemäß den Artikeln 49 bis 55 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union, ABl. Nr. C 1 15 vom 9.5.2008 S. 47, niedergelassen sind.

(5) Dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschriften gelten nicht für

Programme von Fernsehveranstaltern, die

1. ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind und
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2. nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit mit handelsüblichen

Verbraucherendgeräten in einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs der

Richtlinie 2010113/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10.

ît[ärz 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (ABl. L

95 vom 15. April 2010, S. 1) empfangen werden."

c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 6

2. ln $ 58 Absatz 3 Satz 1 werden die Ven¡veisung ,,$ 1 Abs. 3" und das Wort,,so-

wie" gestrichen.

Artikel 3

Kündigung, lnkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten Staatsverträge sind die dort

vorgesehenen Künd ig ungsvorsch riften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezem-

ber 2015 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der

M i n isterp räsidenten konferenz h i nterlegt, wi rd der Staatsvertrag geg enstand slos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den

Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit.

(a) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des ZDF-Staatsvertrages und des

Rundfunkstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 und 2 ergibt, mit neu-

em Datum bekannt zu machen.
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1

Proto kol lerklä ru n gen :

Protokollerklärung des Freistaates Bayern, des Landes Hessen, des Frei-

staates Sachsen, des Landes Sachsen-Anhalt und des Saarlandes:

Die Länder sind der Auffassung, dass Geschäftsführer der kommunalen Spitzen-

verbände, die weisungsgebunden sind, nicht unter den Begriff der Leitungsebe-

ne im Sinne des $ 19a Abs. 3 Satz I Ziffer 5 des ZDF-Staatsvertrages zu sub-

sumieren sind.

2. Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg,

der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg, der

Länder Niedersachsen, Rheinland-Pîalz, Schleswig-Holstein und des Frei-

staates Thüringen:

Die Länder nehmen in Aussicht, abweichend von S 21 Abs. 7 des ZDF-

Staatsvertrages die Zusammensetzung des Fernsehrates bereits rechtzeitig vor

Ablauf der nächsten Amtsperiode dahingehend zu überprüfen, ob weiterer Opti-

mierungsbedarf bezüglich der Pluralität dieses Gremiums besteht, dies mit Blick

auf eine Berücksichtigung der Beschlussfassung von verschiedenen Landespar-

lamenten.



  

II. Begründung 

zum Siebzehnten Staatsvertrag zur  

Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

vom 18. Juni 2015 

(Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

 

A. Allgemeines 

Zielsetzungen  

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum ZDF-Staatsvertrag vom 

25. März 2014 (1 BvF 1/11, 1 BvF 4/11; ZDF-Urteil) wesentliche Grundsätze zur ver-

fassungskonformen Zusammensetzung der Gremien des ZDF unter den Gesichts-

punkten der Staatsferne, des Vielfaltsgebots, der Aktualität sowie der Gleichstellung 

aufgestellt. Zur Sicherung der Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Gremienmit-

glieder hat das Bundesverfassungsgericht darüber hinaus Vorgaben zur Ausgestal-

tung der Rechtsstellung der Gremienmitglieder gemacht. Auch wurden Grundaussa-

gen zu einer transparenten Arbeit in den Gremien getroffen. Mit Artikel 1 des Sieb-

zehnten Staatsvertrags zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Siebzehn-

ter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) soll den Vorgaben des Bundesverfassungsge-

richts im ZDF-Staatsvertrag Rechnung getragen werden.  

Durch Artikel 2 des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags werden die 

Rechtshoheitskriterien aus Artikel 2 der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisuel-

ler Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste; AVMD-Richtlinie) in 

§ 1 des Rundfunkstaatsvertrags (RStV) vollständig übernommen.  

Bei der Abfassung des Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags werden zu-

dem vereinzelt terminologische Anpassungen sowie Anpassungen redaktioneller Art 

vorgenommen.  
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B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. 

Begründung zu Artikel 1 

Änderung des ZDF-Staatsvertrags 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werden-

den Anpassungen des Inhaltsverzeichnisses. 

 

Zu Nummer 2 

In § 2 werden die Aufgaben des ZDF beschrieben. Während der Auftrag des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks vormals einfachgesetzlich allein auf die Veranstaltung von 

Fernsehprogrammen beschränkt war, wurde mit dem 

12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag in §§ 11a ff. RStV eine weitere Angebotssäule, 

die der Telemedienangebote, aufgenommen. Um diese wird Absatz 1 erweitert. Ent-

sprechend wird in der Überschrift der Oberbegriff der Angebote herangezogen, der 

nach § 11a RStV Rundfunkprogramme und Telemedien umfasst.  

Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen. Die dortige Regelung findet sich bereits in 

§ 11b Abs. 3 Nr. 1 RStV, auf den Absatz 1 Bezug nimmt. Von einer deklaratorischen 

Benennung einzelner Angebote wird abgesehen. 

Der neue Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 3. 

 

Zu Nummer 3 

In der Überschrift des Zweiten Abschnitts wird der Oberbegriff der Angebote heran-

gezogen. Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten in weiten Teilen für alle Angebote 

des ZDF. Einschränkungen im Geltungsbereich sind den jeweiligen Einzelbestim-

mungen zu entnehmen.  
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Zu Nummer 4 

Der Gestaltungsauftrag in § 5 Abs. 1 gilt für alle Angebote des ZDF. Die bisherigen 

Absätze 2 und 3 werden neu gefasst. Der allgemein gehaltene Gestaltungsauftrag in 

den neuen Absätzen 2 und 3 bezieht sich auf das Gesamtangebot des ZDF.  

 

Zu Nummer 5 

Die Vorschriften in § 6 werden durch einen Verweis auf die Regelungen des RStV 

zur Berichterstattung, zu Informationssendungen und Meinungsumfragen ersetzt.  

 

Zu Nummer 6 

Die Vorschriften in § 7 werden durch einen Verweis auf die Regelungen des RStV 

zur Kurzberichterstattung ersetzt.  

 

Zu Nummer 7 

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 

gelten auch für die Telemedienangebote des ZDF. Dementsprechend wird in der 

Überschrift zu § 8 als Bezugspunkt der Oberbegriff des Angebots herangezogen.  

 

Zu Nummer 8 

Die Vorschriften zur Gegendarstellung in § 9 gelten für alle Angebote des ZDF. So-

weit sich Absatz 1 bisher ausdrücklich nur auf das Fernsehen bezog, wird diese Ein-

schränkung aufgehoben. Entsprechendes gilt für Absatz 3 Satz 4. 

Absatz 4 regelt die Form der Gegendarstellung. Im neu gefassten Satz 1 wird diese 

allgemein für alle Angebote festgeschrieben. Die Sätze 2 und 3 bleiben unverändert. 

Der neu angefügte Satz 4 regelt als lex specialis in Anlehnung an die bisherige Fas-

sung von Satz 1 die Form der Gegendarstellung im Fernsehen.  
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Zu Nummer 9 

Das Verlautbarungsrecht bezieht sich nur auf das Fernsehvollprogramm „Zweites 

Deutsches Fernsehen“, was durch eine entsprechende Einschränkung in § 10 zum 

Ausdruck gebracht wird. Der Zugriff auf das ZDF-Hauptprogramm für amtliche Ver-

lautbarungen in Katastrophenfällen gemäß der bisherigen Gesetzeslage wird als aus-

reichend erachtet. 

 

Zu Nummer 10 

Ein Anspruch auf Sendezeit besteht nur im Fernsehvollprogramm „Zweites Deut-

sches Fernsehen“. Entsprechende Einschränkungen werden in § 11 Abs. 1 Satz 1 

und 2 und Abs. 3 Satz 1 vorgenommen.  

 

Zu Nummer 11 

Die Regelungen zur Verantwortung gelten auch für Telemedienangebote, was § 12 

Abs. 1 Satz 1 in seiner neuen Fassung zum Ausdruck bringt. Dementsprechend wird 

in Absatz 3 als Verantwortlicher neu auch der Verfasser, Hersteller oder Gestalter 

eines Angebotsteiles aufgeführt. Gemeint ist hiermit im Gegensatz zu dem Bereitstel-

ler eines Gesamtangebots der Verfasser, Hersteller oder Gestalter eines Bestandteils 

eines solchen Gesamtangebots. 

 

Zu Nummer 12 

Die Regelung in § 12 zur Verantwortung für einzelne Angebote wird flankiert durch 

die in § 13 geregelte Auskunftspflicht, wonach die Anstalt die für die Angebote ver-

antwortliche Person auf Verlangen mitzuteilen hat. Nachdem § 12 sich auf alle Ange-

bote des ZDF bezieht, erstreckt sich auch die Auskunftspflicht auf alle für Angebote 

des ZDF Verantwortlichen.   
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Zu Nummer 13 

§ 14 regelt die Pflichten des ZDF zur Beweissicherung. Der neue Absatz 2 entspricht 

im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 3 mit der Neuerung, dass die Pflicht zur Si-

cherung berechtigter Interessen Dritter auf Beweissicherung nicht nur bei der Veran-

staltung von Fernsehtext gilt, sondern allgemein beim Angebot von Telemedien.  

Der neue Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Absatz 2. Der neue 

Satz 2 regelt, dass für die Glaubhaftmachung der Betroffenheit in eigenen Rechten 

als Voraussetzung für die Einsichtnahme in Aufzeichnungen die Textform genügt. 

Dementsprechend wird das Schriftformerfordernis in Satz 1 gestrichen. Hierdurch 

wird den veränderten Kommunikationsgewohnheiten Rechnung getragen und zu-

gleich eine Verfahrensvereinfachung erreicht.  

Durch die umgestellte Reihenfolge der bisherigen Absätze 2 und 3 und die klarstel-

lende Erweiterung der Inbezugnahme im neuen Absatz 3 wird deutlich, dass das 

Einsichtsrecht sich nicht nur auf die Aufzeichnungen von Fernsehsendungen (Ab-

satz 1) bezieht, sondern auch die im neuen Absatz 2 geregelte Aufzeichnung von 

Telemedienangeboten mit umfasst.  

 

Zu Nummer 14 

Das Beschwerderecht besteht bezüglich aller Angebote des ZDF. Anregungen kön-

nen dementsprechend nach dem neuen § 15 Abs. 1 zu allen Angeboten des ZDF 

gemacht werden. 

Nach Absatz 2 Satz 1 ist für die Bescheidung von Programmbeschwerden bislang 

die Schriftform vorgesehen. Der neue Satz 2 regelt in Abweichung hiervon, dass im 

Falle der Einlegung der Programmbeschwerde in Textform diese Form auch für die 

Bescheidung genügt. In diesem Fall wird vermutet, dass der Beschwerdeführer auf-

grund der von ihm gewählten Textform auch mit einer Bescheidung der Beschwerde 

in gleicher Form einverstanden ist. Die Regelung ermöglicht die Ersparnis von Kos-

ten sowie eine Verfahrensbeschleunigung. Der neue Satz 3 entspricht dem bisheri-

gen Satz 2. 
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Zu Nummer 15 

§ 19a wird neu eingefügt. Er enthält allgemeine Vorschriften zu den Organen des 

Fernsehrates und des Verwaltungsrates des ZDF. 

In Absatz 1 wird die Rechtsstellung der Mitglieder des Fernsehrates und des Verwal-

tungsrates geregelt. Die hierzu in den bisherigen §§ 21 Abs. 9 Satz 1 und 24 Abs. 5 

i.V.m. § 21 Abs. 9 Satz 1 enthaltenen Regelungen werden in Absatz 1 Satz 2 einheit-

lich für die Mitglieder beider Organe zusammengefasst. Ergänzend wird in Satz 1 die 

Funktion der Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates bei ihrer Aufga-

benwahrnehmung als Sachwalter der Allgemeinheit festgeschrieben. Hierdurch soll 

gewährleistet werden, dass die Gremienmitglieder nicht Partikularinteressen dienen, 

sondern entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als 

Sachwalter der Interessen der Allgemeinheit tätig werden können. Satz 3 entspricht 

im Wesentlichen den bisherigen §§ 21 Abs. 9 Satz 4 und 24 Abs. 5 i.V.m. § 21 

Abs. 9 Satz 4. Er definiert den Fall einer Interessenkollision, der angenommen wird, 

wenn wirtschaftliche oder sonstige Interessen des Mitglieds vorliegen, die geeignet 

sind, die Erfüllung seiner Aufgaben im Gremium zu gefährden. Die Interessenkolli-

sion steht einer Mitgliedschaft entgegen bzw. beendet sie (§ 21 Abs. 6 Satz 3 Nr. 6).  

Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass Mitglieder dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat 

nicht zur gleichen Zeit angehören können. Die Regelung entspricht sinngemäß dem 

bisherigen § 24 Abs. 2. Satz 2 regelt die Höchstdauer der Mitgliedschaft in Fernseh-

rat und Verwaltungsrat. Ein Mitglied kann hiernach einem der beiden Organe  oder 

beiden Organen zusammen insgesamt in höchstens drei Amtsperioden angehören. 

Das Wort „in“ zeigt, dass bereits die kurzzeitige Mitgliedschaft in einer Amtsperiode 

ausreicht, um dieses Merkmal zu erfüllen. Bislang gab es keine Beschränkungen der 

Amtszeiten im Fernsehrat oder Verwaltungsrat, sodass eine Wiederwahl bzw. -

berufung unbeschränkt möglich war. Mit der neuen, für Fernsehrat und Verwaltungs-

rat gleichermaßen geltenden Regelung wird die Mitgliedschaft in beiden Organen im 

Sinne der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Dynamisierung der Gre-

mien einer zeitlichen Beschränkung unterworfen und der Versteinerung der Gremien 

vielfaltssichernd entgegengewirkt. 

Absatz 3 Satz 1 regelt unter Erweiterung der bisherigen Inkompatibilitätsregelungen 

in §§ 21 Abs. 8 Satz 2, 24 Abs. 1 Buchst. b Halbsatz 2, dass Mitglieder des Europäi-

schen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder eines Landesparlamentes 

(Nummer 1), der Europäischen Kommission, der Bundesregierung oder der Regie-

rung eines deutschen Landes (Nummer 2), hauptamtliche kommunale Wahlbeamte 
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(Nummer 3), Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 

können (Nummer 4), Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungsebene 

(Nummer 5) sowie Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des 

Parteiengesetzes auf Bundes- oder Landesebene (Nummer 6) Fernsehrat und Ver-

waltungsrat nicht angehören können. Dies gilt nach Satz 2 nicht für die von den Lan-

desregierungen, der Bundesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden ent-

sandten Mitglieder.  

Nach dem ZDF-Urteil darf der Anteil staatlicher und staatsnaher Mitglieder ein Drittel 

der gesetzlichen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht übersteigen. Die von den 

Landesregierungen, der Bundesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden 

unmittelbar entsandten Vertreter sind nach den Urteilsgründen ohne weiteres – qua 

Entsendung – dem staatlichen Bereich zuzuordnen. Absatz 3 Satz 1 regelt, welche 

Personengruppen allein aufgrund ihres Amtes als staatsnah zu betrachten und daher 

von einer Entsendung durch staatsferne Organisationen bzw. von der Wahl als 

staatsferne Mitglieder in den Verwaltungsrat ausgeschlossen sind. In Umsetzung des 

ZDF-Urteils werden neben dem in §§ 21 Abs. 8 Satz 2, 24 Abs. 1 Buchst. b Halb-

satz 2 in ihrer bisherigen Fassung genannten Personenkreis (Mitglieder einer Lan-

desregierung oder der Bundesregierung sowie Mitglieder einer gesetzgebenden Kör-

perschaft) auch Mitglieder der Europäischen Kommission, hauptamtliche kommunale 

Wahlbeamte, Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 

können, die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungsebene sowie 

Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes auf 

Bundes- oder Landesebene dem staatlichen Bereich zugeordnet.   

Hauptamtliche kommunale Wahlbeamte sind insbesondere (Ober-)Bürgermeister, die 

nicht nur ehrenamtlich tätig sind, Bezirksamtsleiter, Beigeordnete und Landräte. Zu 

den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungsebene zählen neben 

den Präsidenten und deren jeweiliger Stellvertretung vor allem auch die geschäfts-

führenden Vorstandsmitglieder und die Hauptgeschäftsführer. Zur Stellung der 

Hauptgeschäftsführer haben einige Länder eine Protokollerklärung zum Staatsver-

trag abgegeben. 

Die Regelung in Satz 1 Nummer 6 Halbsatz 2 stellt klar, dass die alleinige Mitglied-

schaft in einem Parteischiedsgericht gemäß § 14 des Parteiengesetzes einer Mit-

gliedschaft im Fernsehrat und Verwaltungsrat nicht entgegensteht.  

Die bisherigen §§ 21 Abs. 9 Satz 2 und 24 Abs. 5 i.V.m. § 21 Abs. 9 Satz 2 regeln, 

dass die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates weder für das ZDF 
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oder für andere Rundfunkanstalten noch für eine Landesmedienanstalt oder einen 

privaten Veranstalter gegen Entgelt tätig sein dürfen. Hierdurch sollten potenzielle 

Interessenskonflikte vermieden werden. Dieser Ansatz wird im neuen Absatz 4 präzi-

siert. Danach sind Personen grundsätzlich von der Mitgliedschaft im Fernsehrat und 

dem Verwaltungsrat ausgeschlossen, wenn sie beim ZDF oder einem mit diesem 

verbundenen Unternehmen tätig sind (Nummern 1 und 2), wenn sie für einen ande-

ren, auch ausländischen, öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter oder einen mit 

diesem verbundenen Unternehmen tätig werden (Nummer 3), wenn sie für einen, 

auch ausländischen, privaten Rundfunkveranstalter tätig sind (Nummer 4) oder im 

weiteren Sinne für eine Landesmedienanstalt tätig sind (Nummer 5). 

Mit Absatz 5 wird zur Verstärkung der Inkompatibilitätsregelung für den in Absatz 3 

Satz 1 genannten Personenkreis eine Karenzzeit eingeführt, wonach ein Mitglied frü-

hestens 18 Monate nach Aufgabe seines vormals die Inkompatibilität begründenden 

Amtes als staatsfernes Mitglied in die Organe entsandt bzw. gewählt werden darf. 

Der Zeitablauf von 18 Monaten wurde in Anlehnung an den Verhaltenskodex der EU-

Kommission gewählt, wonach bei einem Wechsel ehemaliger Kommissionsmitglieder 

in die Wirtschaft 18 Monate nach Ausscheiden aus ihrem Amt eine hinreichende Dis-

tanz zum früheren Amt angenommen wird. Satz 2 stellt klar, dass die Karenzzeit 

nicht für staatlich entsandte Mitglieder gilt. Auch der in Absatz 4 benannte Personen-

kreis darf aufgrund seiner dort genannten Tätigkeit frühestens 18 Monate nach Auf-

gabe dieser Tätigkeit den Organen des ZDF angehören. 

Absatz 6 regelt die finanzielle Entschädigung der Mitglieder des Fernsehrates und 

des Verwaltungsrates für ihre Organtätigkeit. Eine entsprechende Regelung findet 

sich bislang nur in der Satzung und soll auf gesetzlicher Ebene verankert werden. 

Die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwaltungsrates haben nach Satz 1 An-

spruch auf eine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder als Kompensation ins-

besondere für ihre für die Gremienarbeit aufgewendete Zeit. Daneben werden Reise-

kosten, von denen auch die Übernachtungskosten umfasst sind, erstattet. Ein darü-

ber hinausgehender Anspruch auf Tagegeld steht den Mitgliedern des Fernsehrates 

und des Verwaltungsrates nicht zu. Neben dem Anspruch auf eine Aufwandsent-

schädigung und Sitzungsgelder ist für die gesonderte Abgeltung eines Verpfle-

gungsmehraufwands kein Raum. Die näheren Einzelheiten werden gemäß Satz 2 

durch Satzung geregelt. Satz 3 legt fest, dass Aufwandsentschädigungen und Sit-

zungsgelder der Höhe nach zu veröffentlichen sind. Hierdurch soll sichergestellt wer-

den, dass die tatsächliche Höhe der finanziellen Kompensationsleistungen transpa-

rent von der Öffentlichkeit nachvollzogen werden kann. Nicht ausreichend ist es da-
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her, wenn in der Satzung wegen der konkreten Höhe auf weitere Regelungswerke 

verwiesen wird, die ihrerseits nichtöffentlich sind.  

 

Zu Nummer 16 

Dem Fernsehrat gehören nach § 21 Abs. 1 Satz 1 in seiner neuen Fassung 

60 Mitglieder an. Die Länder entsenden weiterhin 16 Vertreter. Der Bund entsendet 

künftig zwei Vertreter, ebenso die kommunalen Spitzenverbände, wobei der Deut-

sche Landkreistag einen ständigen Sitz erhält und der Deutsche Städtetag und der 

Deutsche Städte- und Gemeindebund einen gemeinsamen Sitz erhalten. Hier wech-

selt das Entsenderecht nach jeder Amtsperiode zum jeweils anderen Verband. Ein 

unmittelbares Entsenderecht der Parteien entfällt. 

Bei den in Buchstaben d bis f vorgenommenen Änderungen handelt es sich um 

sprachliche Anpassungen hinsichtlich des in Absatz 3 formulierten Direktentsen-

dungsrechts der Verbände und Organisationen. Die in Buchstabe g vorgenommenen 

Änderungen betreffen lediglich die korrekte Bezeichnung der Entsendestellen. So 

wird der Rechtsformzusatz „e.V.“ bei der Gewerkschaft ver.di-Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft gestrichen und die Umbenennung des Deutschen Beamtenbun-

des in dbb Beamtenbund und Tarifunion gesetzgeberisch nachvollzogen. 

Gemäß Buchstabe h entsendet die Vertretung der Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände künftig einen Vertreter. Die anderweitig vorgenommenen Ände-

rungen in Buchstabe h sind lediglich sprachlicher Natur, bezogen auf das Struktur-

prinzip der Direktentsendung nach Absatz 3. Gemäß Buchstabe i entsendet der Bun-

desverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. künftig einen Vertreter. Ebenso erfolgt 

eine Korrektur bei der Bezeichnung des vorgenannten Verbandes, die den Zusatz 

der Rechtsform eines eingetragenen Vereins „e.V.“ nachvollzieht. In Buchstabe j wird 

die Schreibweise des Deutschen Journalisten-Verbandes e.V. korrigiert; der Sitz der 

verdi-Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. aus dem Fachbereich für Medien 

wird gestrichen. 

Die vorgenommenen Änderungen in Buchstabe k betreffen die korrekten Bezeich-

nungen der Verbände. Hier hat sich die Bezeichnung des Diakonischen Werkes der 

Evangelischen Kirche in Deutschland zu Diakonie Deutschland, Evangelischer Bun-

desverband des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. geändert, 

ebenso wie der Rechtsformzusatz „e.V.“ beim Deutschen Roten Kreuz. Dies wird 

gesetzgeberisch nachvollzogen. 
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Die Streichung des Buchstaben l und die Folgeänderung, wonach die bisherigen 

Buchstaben m bis q die neuen Buchstaben l bis p werden, sind lediglich redaktionel-

ler Natur und rühren aus der Umstellung der entsendungsberechtigten Stellen des 

Absatzes 1. 

Bei den in Buchstaben n bis p erfolgten Änderungen handelt es sich ebenfalls um 

Anpassungen der Bezeichnungen der entsprechenden Verbände. So wird nach 

Buchstabe n der Rechtsformzusatz „e.V.“ beim Naturschutzbund Deutschlands er-

gänzt. Ebenso wird in Buchstabe o die Bezeichnung des Bundes der Vertriebenen 

um den Zusatz „Vereinigten Landsmannschaften und Landesverbände e.V.“ und in 

Buchstabe p der Rechtsformzusatz „e.V.“ bei der Vereinigung der Opfer des Stali-

nismus ergänzt. 

Die bisherige Aufzählung gesellschaftlich relevanter Bereiche im vormaligen Buch-

staben r wird durch die konkrete Benennung von Interessensbereichen in Buchsta-

be q ersetzt. Diese sind den einzelnen Ländern konkret zugeordnet. Ziel ist es, einen 

möglichst breiten Ausschnitt der Gesellschaft zu erhalten, um – wie vom Bundesver-

fassungsgericht vorgegeben – dem Vielfaltsgebot gerecht zu werden und der Ver-

steinerung der Gremien und insbesondere des Fernsehrates entgegenzuwirken.   

In Satz 2 wird geregelt, dass das Verfahren zur Bestimmung der Vertreter aus den 

den jeweiligen Ländern nach Satz 1 Buchstabe q zugeordneten gesellschaftlichen 

Bereichen landesspezifisch ausgestaltet wird. Das bedeutet, dass jedes Land nach 

einem Verfahren, das von den Ländern jeweils durch Landesgesetz festgelegt wird, 

entsprechende Verbände und Organisationen aus dem jeweiligen Bereich benennt. 

Denkbar sind dabei Verfahren, nach denen das jeweilige Land einen Verband oder 

eine Organisation als entsendungsberechtigt festlegt oder eine Mehrzahl von Ver-

bänden und Organisationen benennt, die sich auf einen Vertreter einigen müssen 

oder sich nach einem Rotationsverfahren abwechseln. Möglich ist auch die Auswahl 

eines bzw. einer auf Bundesebene tätigen Verbands oder Organisation. Ebenso 

könnte landesrechtlich bestimmt werden, dass die Auswahl der konkreten entsen-

dungsberechtigten Stelle dem jeweiligen Landtag zukommt. Welches Verfahren ge-

wählt wird, ist insofern dem jeweiligen Land überlassen. Die Länder haben dabei je-

doch sicherzustellen, dass die Vorgaben im ZDF-Urteil zur staatsfernen Ausgestal-

tung der konkreten Entsendungsmodalitäten eingehalten werden.  

Absatz 2 regelt, dass bis zu drei Mitglieder des Personalrates an den Sitzungen des 

Fernsehrates teilnehmen und zu Fragen, die nicht den Programmbereich betreffen, 

gehört werden können. Mit dieser Regelung wird die Anzahl der teilnehmenden Per-
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sonalratsmitglieder konkretisiert und an die derzeit gängige Verwaltungspraxis ange-

passt. 

Die Regelungen im neuen Absatz 3 Satz 1 und 2 legen das unmittelbare Entsen-

dungsrecht der nach dem Staatsvertrag (Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c bis p) und 

nach den jeweiligen Landesgesetzen (Absatz 1 Satz 1 Buchstabe q, Satz 2) entsen-

dungsberechtigten Verbände und Organisationen fest. Dies entspricht den vom Bun-

desverfassungsgericht gemachten Vorgaben, wonach bei den staatsfernen Institutio-

nen kein staatlicher Einfluss auf die Entsendung der Vertreter ausgeübt werden darf. 

Der neue Satz 3 entspricht dem bisherigen Absatz 8 Satz 1, wonach sich die Zahl 

der Mitglieder des Fernsehrates verringert, soweit von dem Entsendungsrecht kein 

Gebrauch gemacht wird. 

Der neue Absatz 4 Satz 1 trägt dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 

Abs. 2 des Grundgesetzes Rechnung und bestimmt, dass bei der Entsendung der 

Mitglieder in den Fernsehrat Frauen und Männer angemessen berücksichtigt werden 

müssen. In Satz 2 und 3 wird weitergehend festgelegt, dass bei einem Wechsel der 

konkreten entsandten Person einem männlichen Mitglied eine Frau und einem weib-

lichen Mitglied ein Mann nachfolgen muss und bei zwei zu besetzenden Sitzen durch 

einen Verband oder eine Organisation je eine Frau und ein Mann zu entsenden sind. 

Der neue Absatz 5 Satz 1 bestimmt verfahrensmäßige Vorgaben für die Arbeit des 

Vorsitzenden des Fernsehrates, um sicherzustellen, dass die Vorgaben von Ab-

satz 4, 6 und § 19a im Hinblick auf die ordnungsgemäße Entsendung der Vertreter in 

den Fernsehrat eingehalten werden. Der Vorsitzende soll die Inkompatibilitäten über-

prüfen. Er soll zudem feststellen, ob die Entsendung nach den von der jeweiligen 

Entsendestelle selbst geschaffenen Regelungen und von dem dort zuständigen 

Gremium vorgenommen worden ist. Um diese Feststellungen treffen zu können, be-

darf es der Angaben der entsendenden Verbände und Organisationen nach Satz 2. 

Dabei genügt es im Regelfall, dass diese ihre diesbezüglichen Regelungen (z. B. 

Satzung) vorlegen und bescheinigen, dass alle formellen Voraussetzungen bei der 

Entscheidung eingehalten wurden (z. B. Angabe, in welcher Sitzung von welchem 

Organ nach welcher Vorschrift die Entsendungsentscheidung getroffen worden ist). 

Sollten Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung entstehen, hat der Vor-

sitzende des Fernsehrates die Pflicht zur Nachprüfung. Die entsendenden Stellen 

haben dem Vorsitzenden des Fernsehrates die hierzu erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Da die weiteren verfahrensmäßigen Vorgaben für die praktische Arbeit des 

Fernsehrates in der Satzung des ZDF ihren Niederschlag finden, besteht nach Satz 4 

insofern ein Genehmigungsvorbehalt durch die rechtsaufsichtsführende Landesregie-
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rung. Das Bundesverfassungsgericht hat im ZDF-Urteil deutlich gemacht, dass die 

Gremienzusammensetzung staatsfern und transparent ausgestaltet sein muss und 

der Gesetzgeber für die Einhaltung dieser Vorgaben Sorge trägt. Daher bedarf es 

insoweit eines Genehmigungsvorbehaltes, um in diesem Zusammenhang auch die 

Regelungen der Satzung des ZDF auf die Umsetzung der im ZDF-Staatsvertrag an-

gelegten Vorgaben überprüfen zu können. 

Der neue Absatz 6 Satz 1 begrenzt die Amtszeit der Mitglieder des Fernsehrates wie 

bisher auf vier Jahre. Satz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 10 Satz 3, wobei das 

Wort Berufung durch das Wort Entsendung ersetzt wird. Dies stellt klar, dass nun-

mehr alle Mitglieder von ihren jeweiligen Institutionen direkt entsandt werden. Die 

Regelung in Satz 3 trägt dem Unabhängigkeitserfordernis der Mitglieder des Fern-

sehrates Rechnung. Hiernach erlischt die Mitgliedschaft unter den dort abschließend 

genannten Voraussetzungen, so dass eine Abberufung eines Mitglieds durch die je-

weilige Entsendestelle nicht grundlos erfolgen kann. Nach dieser Verfahrensvor-

schrift scheidet in den Fällen der Nummern 1 bis 5 das Mitglied mit Eintritt des Erlö-

schensgrundes aus. In den Fällen der Nummern 6 und 7 bedarf es hingegen einer 

materiellen Prüfung und Feststellung des Vorliegens der Erlöschensgründe durch 

den Fernsehrat. Dementsprechend wird nach Satz 4 das Vorliegen der Erlöschens-

gründe nach den Nummern 1 bis 5 durch den Vorsitzenden bekannt gemacht, wo-

hingegen es nach Satz 5 für die Fälle der Nummern 6 und 7 einer Entscheidung 

durch den Fernsehrat bedarf. Die Regelung in Satz 6 bezweckt die Erhaltung der 

Arbeitsfähigkeit des Fernsehrates während einer möglichen Prüfungs- und Entschei-

dungsphase des Gremiums. Daher behält das Mitglied in dieser Zeit bis zur Feststel-

lung des Erlöschensgrundes seine Rechte und Pflichten. Die Mitglieder des Fernseh-

rates können jedoch mit einer Mehrheit von sieben Zwölfteln ihrer gesetzlichen Mit-

glieder die weitere Mitwirkung des betroffenen Mitglieds versagen. Dabei ist dieses 

Mitglied gemäß Satz 7 neben der Entscheidung nach Satz 5 auch von der Entschei-

dung nach Satz 6 ausgeschlossen. Im Verfahren nach Satz 5 wird regelmäßig auch 

über den zumindest zeitweisen Ausschluss des Mitglieds nach Satz 6 mitzuentschei-

den sein, so dass diese Entscheidung nach Satz 6 einen Teil des Verfahrens zur 

Feststellung von Erlöschensgründen nach Satz 5 darstellt. 

Es wird ein neuer Absatz 7 ergänzt. Dieser setzt die Vorgabe des Bundesverfas-

sungsgerichts um, wonach es dem Gesetzgeber obliegt, die Zusammensetzung des 

Fernsehrates regelmäßig auf seine Aktualität hin zu überprüfen. Auf diese Weise soll 

einer Versteinerung der Zusammensetzung der Gremien entgegengewirkt werden. 

Ferner ermöglicht die regelmäßige Prüfpflicht, dass neuere gesellschaftliche Entwick-
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lungen erfasst werden können. Die Zusammensetzung des Fernsehrates wurde im 

Zuge des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrags auf seine Aktualität hin überprüft 

und an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. Die nächste Prüfung soll 

nach Ablauf von zwei Amtsperioden und sodann fortwährend nach jeweils zwei 

Amtsperioden durch die Länder erfolgen. Hierdurch wird das Spannungsverhältnis 

von Kontinuität in der Gremienarbeit und Flexibilität in der Gremienzusammenset-

zung zum Ausgleich gebracht. Zum Zeitpunkt der nächsten Prüfung haben einige 

Länder eine Protokollerklärung zum Staatsvertrag abgegeben. 

 

Zu Nummer 17 

Die bisherige Regelung in § 22 Abs. 1 Satz 3, wonach bei Stimmengleichheit grund-

sätzlich die Stimme des Vorsitzenden entscheidet, wird ersatzlos gestrichen. Im ZDF-

Urteil wird ausgeführt, dass Regelungen, die die staatlichen und staatsnahen Mitglie-

der in die Lage versetzen, als Gesamtheit Entscheidungen allein durchzusetzen oder 

zu blockieren, mit dem Gebot der Staatsferne nicht vereinbar sind. Durch den Weg-

fall der Regelung wird verhindert, dass im Falle der Stimmengleichheit der ggf. als 

staatlich bzw. staatsnah einzuordnende Vorsitzende die Entscheidung allein in der 

Hand hat.  

Absatz 2 wird um einen neuen Satz 3 ergänzt, der bestimmt, dass der Anteil der dem 

staatlichen Bereich zuzuordnenden Mitglieder in den Ausschüssen des Fernsehrates 

ein Drittel der Mitglieder nicht übersteigen darf. Hierdurch wird im Sinne der Vorgabe 

des Bundesverfassungsgerichts ein bestimmender Einfluss der staatlichen und 

staatsnahen Mitglieder in den Ausschüssen ausgeschlossen. Der neue Satz 4 erklärt 

die Drittelvorgabe auch für anwendbar auf die Wahl der Vorsitzenden und Stellvertre-

ter des Fernsehrates und seiner Ausschüsse. Hierbei ist eine Gesamtbetrachtung 

vorzunehmen, wonach beispielsweise von drei Gremien bzw. Ausschüssen der Vor-

sitzende maximal eines Gremiums bzw. Ausschusses dem staatlichen bzw. staats-

nahen Bereich zuzuordnen sein darf.   

Im neuen Absatz 5 Satz 1 wird bestimmt, dass die Sitzungen des Fernsehrates öf-

fentlich stattfinden. In begründeten Ausnahmefällen kann der Fernsehrat nach Satz 2 

den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließen. Personalangelegenheiten, die aus 

Gründen des Persönlichkeitsschutzes vertraulich sind und Angelegenheiten, in wel-

chen die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Dritter unvermeid-

lich ist, sind nach Satz 3 stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln. Auf-
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grund der besonderen Schutzbedürftigkeit dieser Daten tritt der Grundsatz der Öf-

fentlichkeit insoweit zurück. Die Sitzungen der Ausschüsse des Fernsehrates finden 

gemäß Satz 4 grundsätzlich nichtöffentlich statt. Mit den Regelungen wird die Vorga-

be des Bundesverfassungsgerichts, über die Geltung des Grundsatzes der Sitzungs-

öffentlichkeit gesetzgeberisch zu entscheiden, umgesetzt. 

Der neue Absatz 6 bestimmt in Umsetzung des ZDF-Urteils, dass die Zusammenset-

zung des Fernsehrates und seiner Ausschüsse zu veröffentlichen sind, um Transpa-

renz für die Öffentlichkeit zu schaffen. Die Tagesordnungen der Sitzungen des Fern-

sehrates und seiner Ausschüsse sind spätestens eine Woche vor den Sitzungen, die 

Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sitzungen zu veröffentlichen. Im Anschluss 

an die Sitzungen des Fernsehrates sind Zusammenfassungen der wesentlichen Er-

gebnisse der Sitzungen des Fernsehrates sowie seiner vorberatenden Ausschüsse 

zu veröffentlichen. Mit der Vorschrift soll die Arbeit des Fernsehrates und seiner Aus-

schüsse unter Wahrung der Vertraulichkeitserfordernisse einer sachangemessenen 

Gremien- und Ausschussarbeit transparenter gemacht und sichergestellt werden, 

dass sich die Öffentlichkeit zeitnah über Gegenstand und Ergebnisse der Beratungen 

sowie den Teilnehmerkreis informieren kann. 

Die Veröffentlichung hat unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Berechtigte 

Interessen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu berücksichtigen. Aufgrund der be-

sonderen Schutzbedürftigkeit dieser Daten tritt der Grundsatz der Öffentlichkeit in-

soweit zurück. Eine Veröffentlichung in elektronischer Form im Internetauftritt des 

ZDF ist ausreichend. Das Nähere regelt die Satzung. 

 

Zu Nummer 18 

Der Verwaltungsrat besteht nach § 24 Abs. 1 in seiner neuen Fassung aus zwölf Mit-

gliedern. Die Länder entsenden nach dem neuen Buchstaben a künftig vier Vertreter. 

Das bisherige Sitzlandprinzip, wonach ein Vertreter aus dem Sitzland des ZDF ent-

sandt wird, entfällt. 

Die im bisherigen Buchstaben b Halbsatz 2 geregelte Inkompatibilität für Mitglieder 

einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft wird mit Blick auf die neu 

aufgenommene umfassendere Regelung in § 19a Abs. 3 gestrichen. Halbsatz 3 wird 

dergestalt eingeschränkt, dass die dem staatlichen bzw. staatsnahen Bereich zuzu-

ordnenden Mitglieder des Fernsehrates nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a bis c von 
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der Wählbarkeit in den Verwaltungsrat ausgenommen werden. Auf diese Weise ist 

sichergestellt, dass die acht gewählten Mitglieder staatsfern sind. 

Der bisherige Buchstabe c, wonach dem Verwaltungsrat auch ein Vertreter des Bun-

des angehört, wird gestrichen. 

Durch die Änderungen ist sichergestellt, dass die Besetzung des Verwaltungsrates 

insgesamt der Vorgabe im ZDF-Urteil entspricht, wonach maximal ein Drittel der Mit-

glieder eines Gremiums dem staatlichen Bereich zuzurechnen sein darf.  

Absatz 2 in seiner bisherigen Fassung entfällt. Dass Mitglieder des Fernsehrates mit 

ihrer Berufung oder der Annahme ihrer Wahl in den Verwaltungsrat aus dem Fern-

sehrat ausscheiden, ergibt sich bereits aus dem neuen § 19a Abs. 2 Satz 1. Absatz 2 

in seiner neuen Fassung regelt ein Anwesenheitsrecht für bis zu drei Mitglieder des 

Personalrates an den Sitzungen des Verwaltungsrates. Diese haben beratende 

Funktion und können zu Personalangelegenheiten gehört werden. Ein Stimmrecht 

wird nicht vorgesehen.  

Mit der Anpassung der Verweisung in Absatz 3 Satz 2 zum Ausscheiden von Mitglie-

dern wird dem neuen § 21 Abs. 6 Rechnung getragen. 

Die Neufassung des Absatzes 4 ist rein redaktioneller Art. Mit ihr wird die inhalts-

gleich bereits für den Fernsehrat getroffene Regelung zu den Folgen einer unterblie-

benen Entsendung auf den Verwaltungsrat für entsprechend anwendbar erklärt. 

Absatz 5 in seiner neuen Fassung regelt, dass von den nach Absatz 1 berufenen und 

gewählten Mitgliedern auf Frauen und Männer jeweils fünfzig vom Hundert entfallen 

sollen. Hierdurch wird der Gleichstellungsauftrag hinsichtlich des Geschlechts aus 

Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, der auch vom Bundesverfassungsgericht 

betont wird, umgesetzt.  

Absatz 5 in seiner bisherigen Fassung wird mit Blick auf die Neufassungen in § 21 

gestrichen. Entsprechende Regelungen finden sich im auch für den Verwaltungsrat 

geltenden neuen § 19a Abs. 1 und 4 sowie im neuen § 21 Abs. 6 Satz 3 bis 7, auf 

den Absatz 3 Satz 2 verweist.  

 



- 16 - 

Zu Nummer 19 

§ 25 Abs. 1 Satz 2 wird durch die Regelung ergänzt, dass auch in der Geschäftsord-

nung des Verwaltungsrates die Bildung von Ausschüssen vorgesehen werden kann. 

Diese Option ist für den Verwaltungsrat derzeit lediglich auf untergesetzlicher Sat-

zungsebene geregelt, während für den Fernsehrat eine entsprechende Regelung 

bereits in § 22 Abs. 2 Satz 2 enthalten ist. Da die Vorberatung von Entscheidungen in 

speziellen Fachausschüssen potentiell geeignet ist, die Entscheidungsfindung in 

einem Gremium wesentlich zu prägen, wird die Kompetenz des Verwaltungsrates zur 

Bildung von Ausschüssen in den Staatsvertrag aufgenommen. Hierdurch wird ein 

erhöhter Umfang an Transparenz geschaffen. Im neuen Satz 3 wird geregelt, dass 

der Anteil der von den Ministerpräsidenten berufenen und damit staatlichen Mitglie-

der in den Ausschüssen des Verwaltungsrates ein Drittel der Mitglieder nicht über-

steigen darf. Hierdurch wird im Sinne der Vorgabe des ZDF-Urteils ein bestimmender 

Einfluss der staatlichen und staatsnahen Mitglieder in den Ausschüssen ausge-

schlossen. Der neue Satz 4 erklärt die Drittelvorgabe auch für anwendbar auf die 

Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des Verwaltungsrates und seiner Aus-

schüsse. Hierbei ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, wonach beispielsweise 

von drei Gremien bzw. Ausschüssen der Vorsitzende maximal eines Gremiums bzw. 

Ausschusses dem staatlichen bzw. staatsnahen Bereich zuzuordnen sein darf. 

Das in Absatz 2 Satz 3 bisher vorgegebene Quorum für Beschlüsse gemäß §§ 23 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 4, 26 Abs. 3 und 27 Abs. 2 von drei Fünfteln der Stimmen der 

gesetzlichen Mitglieder wird durch das Quorum von sieben Zwölfteln ersetzt. Das 

neue Quorum trägt der veränderten Gremiengröße sowie der Vorgabe des Bundes-

verfassungsgerichts Rechnung, wonach die staatlichen und staatsnahen Mitglieder 

nicht in der Lage sein dürfen, als Gesamtheit Entscheidungen allein durchzusetzen 

oder zu blockieren. 

Im neuen Absatz 5 wird geregelt, dass der Verwaltungsrat und seine Ausschüsse 

grundsätzlich nichtöffentlich tagen. Damit wird die ständige Praxis, derzeit in der Sat-

zung des ZDF geregelt, für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse staatsvertrag-

lich festgeschrieben. Zugleich wird die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts um-

gesetzt, wonach der Gesetzgeber Grundsatzentscheidungen zum Umfang der 

Transparenz – und hierzu zählt auch die Entscheidung über die Geltung des Grund-

satzes der Sitzungsöffentlichkeit – als wesentliche Elemente der institutionellen Aus-

gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch förmliches Gesetz selbst zu 

treffen hat. 
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§ 25 Abs. 6 dient der Transparenz der Zusammensetzung, der Verfahren und der 

Entscheidungen des Verwaltungsrates. Die Veröffentlichungspflichten für den Fern-

sehrat gelten über den Verweis in Satz 1 auf § 22 Abs. 6 für den Verwaltungsrat ent-

sprechend. Die Sätze 2 und 3 dienen der Transparenz der Rundfunkbeitragsverwen-

dung im Personalbereich und der hierauf gerichteten Entscheidungen des Verwal-

tungsrates. Im Unterschied zu den Bezügen des Intendanten und der Direktoren, die 

nach § 30a Abs. 5 im Geschäftsbericht zu veröffentlichen sind, ist die Darstellung der 

mit außertariflichen Angestellten nach § 28 Nr. 6 vereinbarten Vergütung sowie et-

waiger vertraglich vereinbarter Zusatzleistungen in die zu veröffentlichende Zusam-

menfassung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Verwaltungsrates auf-

zunehmen. Der Personenkreis, der unter § 28 Nr. 6 fällt, wird in der Satzung des 

ZDF konkretisiert. Ebenfalls aufzunehmen ist die Darstellung der vereinbarten Vergü-

tung sowie etwaiger vertraglich vereinbarter Zusatzleistungen bei Verträgen mit 

freien Mitarbeitern, die der Zustimmung des Verwaltungsrates bedürfen. Nach § 28 

Nr. 7 bedürfen Übernahmen von Verpflichtungen im Wert von mehr als 250.000 Euro 

der Zustimmung des Verwaltungsrats. Insoweit besteht ein besonderes Interesse der 

Öffentlichkeit an Informationen über die Verwendung der Rundfunkbeitragsmittel.  

 

Zu Nummer 20 

Das Bundesverfassungsgericht hat im ZDF-Urteil eine deutliche Erhöhung der 

Transparenz gefordert, die entsprechenden Grundsatzentscheidungen aber dem Ge-

setzgeber überlassen. Besonders im öffentlichen Sektor sind zum Teil schon seit 

längerem die Bezüge der Beamten, Parlamentarier und Regierungsmitglieder veröf-

fentlicht. Dies gilt auch für manche Bereiche der Wirtschaft. Deshalb wird gemäß 

§ 30a Abs. 5 die Veröffentlichung der Bezüge des Intendanten und der Direktoren 

(Programmdirektor, Chefredakteur, Verwaltungsdirektor) detailliert geregelt.  

Absatz 6 ergänzt insbesondere die Regelungen in § 25 Abs. 6 Satz 2 und 3 sowie in 

Abs. 5. Die Vorschrift legt fest, dass die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstel-

lung der außer- und übertariflichen Vereinbarungen zu veröffentlichen sind. Dadurch 

soll Transparenz über das gesamte Vergütungssystem des ZDF hergestellt werden. 

 

Zu Nummer 21 
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Die Kündigung des ZDF-Staatsvertrags kann nach Inkrafttreten dieses Staatsver-

trags erstmals zum 31. Dezember 2017 erfolgen. Das im bisherigen § 33 Abs. 1 

Satz 3 vorgesehene Datum des 31. Dezember 2008 wird entsprechend abgeändert. 

 

Zu Nummer 22 

Die Übergangsregelung des § 34 Abs. 1 bestimmt, dass die nach dem Staatsvertrag 

über das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) vom 31. August 1991, zuletzt geändert 

durch den Fünfzehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsver-

träge, in Kraft seit 1. Januar 2013 begründeten Rechte und Pflichten der Mitglieder 

des Fernsehrates, des Verwaltungsrates und ihrer Ausschüsse bis zum Ablauf der 

am 1. Januar 2016 laufenden Amtsperioden unberührt bleiben. Dies soll die Arbeits-

fähigkeit der Gremien bis zu ihrer Neukonstituierung sichern. 

Die Übergangsregelung in Absatz 2 legt fest, dass die am 1. Januar 2016 laufenden 

Amtsperioden von Fernsehrat und Verwaltungsrat als erste im Sinne des § 19a 

Abs. 2 Satz 2 gelten. 

Absatz 3 bestimmt, dass der Vertreter nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c Halbsatz 2 

in der ersten Amtsperiode nach Inkrafttreten des 

17. Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom Deutschen Städtetag entsandt wird. In 

der darauffolgenden Amtsperiode entsendet sodann der Deutsche Städte- und Ge-

meindebund einen Vertreter. 

 

II. 

Begründung zu Artikel 2 

 

Zu Nummer 1 

Bislang beschränkte sich § 1 Abs. 3 RStV darauf, die Rechtshoheit an die Niederlas-

sung eines Fernsehveranstalters zu knüpfen, ohne den Begriff der Niederlassung 

näher zu definieren. Im RStV blieb daher offen, wo die Niederlassung ist, wenn die 

Hauptverwaltung des Fernsehveranstalters, der Ort seiner redaktionellen Entschei-

dungen sowie des wesentlichen Teils seines Personals an unterschiedlichen Orten 
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liegen. Die insofern differenzierenden Fallgruppen des Artikels 2 Abs. 3 AVMD-

Richtlinie werden nun für Fernsehveranstalter in den RStV übernommen. Für Tele-

medien ist die Rechtshoheit im Telemediengesetz (TMG) geregelt.  

 

Zu Buchstabe a 

Der neue § 1 Abs. 3 RStV definiert, wann ein Fernsehveranstalter als in der Bundes-

republik Deutschland niedergelassen gilt: 

Dies ist zum einen der Fall, wenn die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die 

redaktionellen Entscheidungen über das Programm dort getroffen werden, § 1 Abs. 3 

Satz 2 Nr. 1 RStV.  

Zum anderen gilt ein Fernsehveranstalter gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 RStV als in 

der Bundesrepublik Deutschland niedergelassen, wenn trotz in Deutschland liegen-

der Hauptverwaltung die Entscheidungen über das Programm in einem anderen Mit-

gliedstaat getroffen werden, aber 

- entweder ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Programms be-

trauten Personals in Deutschland tätig ist (§ 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a 

RStV) oder  

- ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Programms betrauten Per-

sonals sowohl in Deutschland als auch in dem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union tätig ist (§ 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchst. b RStV) oder 

- ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung des Programms betrauten Per-

sonals weder in Deutschland noch in dem anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union tätig ist, aber der Fernsehveranstalter in Deutschland zuerst sei-

ne Tätigkeit begann und eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der 

Wirtschaft Deutschlands fortbesteht (§ 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchst. c RStV).  

Der neue § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 RStV entspricht Artikel 2 Abs. 3 Buchst. b AVMD-

Richtlinie.  

Darüber hinaus gilt gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 RStV ein Fernsehsender als in 

Deutschland niedergelassen, wenn die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die 

redaktionellen Entscheidungen über das Programm in einem Drittstaat getroffen wer-

den oder umgekehrt und vorausgesetzt, dass ein wesentlicher Teil des mit der Be-
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reitstellung des Programms betrauten Personals in Deutschland tätig ist. Diese Re-

gelung entspricht Artikel 2 Abs. 3 Buchst. c AVMD-Richtlinie.  

 

Zu Buchstabe b 

Der neue § 1 Abs. 4 RStV übernimmt die Regelung des bisherigen § 1 Abs. 3 Satz 1 

und 2 RStV mit Ausnahme des Verweises auf die der AVMD-Richtlinie vorausgehen-

de, nicht mehr gültige Fernsehrichtlinie. Er sieht wie bisher vor, dass Fernsehveran-

stalter, die nicht bereits aufgrund der Niederlassung der Rechtshoheit Deutschlands 

oder eines Mitgliedstaats der Europäischen Union unterliegen, dann dem RStV und 

den landesrechtlichen Vorschriften unterfallen, wenn sie eine in Deutschland gelege-

ne Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke nutzen (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 RStV), 

oder die Satelliten-Bodenstation außerhalb der EU liegt, aber eine Deutschland zu-

gewiesene Übertragungskapazität eines Satelliten genutzt wird (§ 1 Abs. 4 Nr. 2 S. 1 

RStV). Diese Regelung entspricht Artikel 2 Abs. 4 AVMD-Richtlinie.  

Liegen diese Kriterien nicht vor, gelten gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 RStV der RStV 

und die landesrechtlichen Vorschriften für Fernsehveranstalter, die in Deutschland 

nach den allgemeinen Vorschriften über die Niederlassung in Artikel 49 bis 55 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union niedergelassen sind. Diese 

Regelung entspricht Artikel 2 Abs. 5 AVMD-Richtlinie.  

Der neue § 1 Abs. 5 RStV übernimmt die Regelung des bisherigen § 1 Abs. 3 Satz 3 

RStV und bestimmt, dass der RStV und die landesrechtlichen Vorschriften nicht gel-

ten, wenn das Programm eines Fernsehveranstalters ausschließlich zum Empfang in 

Drittländern bestimmt ist und in den Mitgliedstaaten nicht mit handelsüblichen Ver-

braucherendgeräten empfangen werden kann. Diese Regelung entspricht Artikel 2 

Abs. 6 AVMD-Richtlinie.   

 

Zu Nummer 2 

Artikel 2 Nr. 2 streicht in § 58 Abs. 3 RStV den Verweis auf § 1 Abs. 3 RStV. § 58 

Abs. 3 RStV regelt lediglich die inhaltlichen Voraussetzungen für audiovisuelle Me-

diendienste auf Abruf. Die formalen Voraussetzungen, unter anderem die Rechtsho-

heit, werden im TMG geregelt. Um dieser Systematik gerecht zu werden, ist der 

Verweis auf die Rechtshoheitsvorschrift in § 1 Abs. 3 RStV ersatzlos zu streichen.  
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III. 

Begründung zu Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

Artikel 3 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und zur 

Neubekanntmachung des Staatsvertrags. 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass die in den vorstehenden Artikeln 1 und 2 geänder-

ten Staatsverträge nach den dort jeweils geltenden Kündigungsbestimmungen ge-

kündigt werden können. Der ZDF-Staatsvertrag und der Rundfunkstaatsvertrag be-

halten durch den 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag weiterhin ihre Selbstständig-

keit. Deshalb ist in Artikel 3 eine gesonderte Kündigung der Staatsverträge nicht vor-

gesehen. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaatsver-

trags zum 1. Januar 2016. Satz 2 ordnet an, dass der 17. Rundfunkänderungsstaats-

vertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. Dezember 2015 nicht alle Ratifika-

tionsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-

renz hinterlegt sind. ZDF-Staatsvertrag und Rundfunkstaatsvertrag behalten dann in 

den bisherigen Fassungen ihre Gültigkeit. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern 

durch die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz mitgeteilt 

wird. 

Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, die durch den 

17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag geänderten Staatsverträge nach Artikeln 1 

und 2 in den nunmehr gültigen Fassungen bekannt zu machen. Eine Verpflichtung 

zur Neubekanntmachung besteht nicht. 


